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Nachhaltigkeitszertifizierung bei Biokraftstoffen – Rechnungshof mahnt  
EU-Kommission zur Nachbesserung

Einen erheblichen Nachbesserungsbedarf in 

der Überwachung der von der EU-Kommis-

sion zugelassenen freiwilligen Zertifizierungs-

systeme stellte der Europäische Rechnungshof 

in seinem Bericht fest, den der Hof letzte Wo-

che veröffentlichte. In seiner Auswertung kriti-

siert der Hof, dass die EU-Kommission nur auf 

Basis einer „Aktenprüfung“ die Zertifizierungs-

systeme zulasse, diese dann aber in ihrer tat-

sächlichen Funktionsweise nicht überwache. 

Da die EU-Kommission bei der Zulassung es 

zudem versäumt habe, darauf zu achten, dass 

die Systeme Beschwerdeverfahren einführen, 

fehle damit auch der formelle Anlass, um ge-

gen Verstöße ermitteln zu können.

 

Nach Auffassung der Union zur Förderung 

von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP) zeigt 

der Bericht an dieser Stelle das grundsätzliche 

Problem auf, dass die Mitgliedsstaaten ledig-

lich für die Zulassung der Zertifizierungsstellen 

und für die statistische Erfassung der nach-

haltig zertifizierten Biokraftstoffe sind. Sollten 

bei einem Zertifizierungssystem Mängel bei 

der Umsetzung festgestellt werden, kann die 

zuständige inländische Stelle die Anrechnung 

der Biokraftstoffmenge nicht verweigern. Der 

Hof kritisierte überdies die mangelhaften, aber 

von der EU-Kommission zugelassenen Über-

prüfungsverfahren für die Herstellung von 

Biokraftstoffen aus Abfällen, die doppelt auf 

die Quotenverpflichtung angerechnet werden 

können. Dies ist ein weiteres Beispiel für die 

Billigung einer mangelnden Kontrollqualität 

durch die Zertifizierungssysteme. Das Ergeb-

nis sind erhebliche Wettbewerbsverzerrungen 

und Verwerfungen im Biodieselmarkt, stellt die 

UFOP fest. Erst auf Druck der europäischen 

Biodieselindustrie veröffentlichte die EU-

Kommission, so der Hof, eine allerdings nicht 

rechtsverbindliche Mitteilung an die Systeme, 

die Rückverfolgung von Abfallrohstoffen bis 

in die Ursprungsländer zu verbessern. Ange-

sichts von mehr als 0,5 Mio. Tonnen Biodiesel 

auf Basis von Abfallöl, die allein in Deutschland 

2014 (Quelle: Evaluationsbericht der BLE) auf 

die energetische Quotenverpflichtung ange-

rechnet wurden, hinterfragt die UFOP, woher 

diese Abfallölmengen kommen können. Hier-

zu stellte der Hof ebenso kritisch fest, dass die 

statistische Erfassung durch die Mitgliedsstaa-

ten unzureichend und es folglich zweifelhaft 

sei, ob das Ziel 10 Prozent erneuerbare Ener-

gien in 2020 statistisch nachweisbar erreicht 

werden könne.

 

Grundsätzlich befürwortet die UFOP die 

Nachhaltigkeitszertifizierung auf Basis frei-

williger Systeme, weil damit die betroffenen 

Wirtschaftskreise stufenübergreifend bei der 

Festlegung der Prüfkriterien Verantwortung 

übernehmen und diese, gemessen an den 

rechtlichen Vorgaben der Erneuerbare Energi-

en-Richtlinie, auch operativ umsetzen müssen. 

Der EU-Kommission falle dabei die Aufgabe 

zu, durch eine entsprechende Systemüber-

wachung sicherzustellen, dass keine Verwer-

fungen bzw. Wettbewerbsverzerrungen durch 

ein „Systemhopping“ der zu zertifizierenden 

Unternehmen entstehen. Die EU-Kommission 

und auch die Politik müssen, so die UFOP, 

an dieser Stelle anerkennen, dass die Syste-

me auf Rechtsgrundlage einer europäischen 

Richtlinie Nachhaltigkeitsanforderungen auch 

in Drittstaaten durchsetzen können, wenn die 

Biomasserohstoffe oder daraus hergestellte 

Biokraftstoffe für die schließlich finale Zweck-

bestimmung zur Anrechnung auf Quotenver-

pflichtungen in die EU exportiert werden. Vor 

diesem Hintergrund ist die Kritik des Hofes 

an die EU-Kommission berechtigt, dass die 

Mindestanforderungen an die Sozialstandards 

nicht von allen Systemen ausreichend beacht 

werden mit der Folge, dass zu zertifizierende 

Unternehmen in ein System mit geringerem 

Anforderungsniveau wechseln können. Die 

UFOP bedauert, dass die EU-Kommission 

im Sinne der Schaffung eines „level-playing-

fields“ hier die Anforderung nicht verschär-

fe. Sozial- und Umweltdumping dürfen nicht 

durch eine Nachhaltigkeitszertifizierung ka-

schiert werden, vielmehr müssten in dem jetzt 

laufenden Wiederzulassungsverfahren in die-

sem Sinne die Systemanforderungen an den 

best-practise-Beispielen ausgerichtet werden, 

fordert die UFOP. Unter Hinweis auf den jähr-

lich von der Bundesanstalt für Landwirtschaft 

und Ernährung (BLE) vorzulegenden Evaluati-

onsbericht als ein Beispiel für eine transparente 

Dokumentation, mahnt die UFOP an, dass im 

Sinne der öffentlichen Akzeptanzverbesse-

rung eine analoge Berichterstattung in allen 

Mitgliedsstaaten umgesetzt werden muss. 

Diese Form und Qualität der Berichterstattung 

seien außerdem beispielgebend für die Be-

richterstattung für die gesamte Bioökonomie 

zur stofflichen bzw. energetischen Nutzung 

von Biomasse, betont der Verband. Im Lichte 

der im Dezember 2015 in Paris vereinbarten 

und nunmehr völkerrechtlich verankerten Kli-

maschutzziele bedarf es dieser Qualität der 

Implementierung, um schließlich auch Treib-

hausgasminderungseffekte berechnen bzw. 

mengenmäßig nachweisen zu können.

 

Zur „iLUC“-Kritik des Hofes schließt sich die 

UFOP aber nachdrücklich der auch in dem Be-

richt veröffentlichten Antwort der EU-Kommis-

sion an. Indirekte Landnutzungsänderungen 

können nicht Gegenstand der Überprüfung 

durch Systeme bzw. Zertifizierungsstellen sein. 

Hier muss der Hof einsehen, dass es aus me-

thodischen Gründen heute und in Zukunft nicht 

möglich sein wird, einer bestimmten nach-

haltig zertifizierten Rapsölmethylestermenge 

eine ebenso bestimmte Urwaldrodung für die 

Palmölproduktion zuzuordnen. Eine Zertifizie-

rung orientiert sich an Fakten, die überprüfbar 

sind – eine Zertifizierung „spekuliert oder inter-

pretiert“ nicht, unterstreicht die UFOP.

Bericht des Europäischen Rechnungshofes: 

http://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.

aspx?did=37264
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Rukwied: Klimaschutz darf heimische Lebensmittelerzeugung nicht gefährden 
BMUB-Konzept lässt Potenziale der Bioökonomie ungenutzt

„Die Klimaschutzziele werden nicht 

schneller erreicht, wenn sich Deutschland 

als einer der effizientesten Lebensmittel-

erzeuger selbst lahmlegt und dadurch die 

Produktion in andere Länder mit deut-

lich schlechteren Klimaschutzstandards 

verlagert wird“, kommentierte der Prä-

sident des Deutschen Bauernverbandes 

(DBV), Joachim Rukwied, den Entwurf 

des Bundesumweltministeriums (BMUB) 

für einen Klimaschutzplan 2050. Der vom 

BMUB entworfene Maßnahmenplan soll 

die Beschlüsse der Pariser Klimakonfe-

renz umsetzen und demnächst innerhalb 

der Bundesregierung abgestimmt wer-

den.

„Die Landwirtschaft ist bereit, ihren Bei-

trag zum Klimaschutz auch weiterhin zu 

leisten. Sinnvoll wäre beispielsweise eine 

Strategie zur Steigerung der Effizienz bei 

Düngung und Fütterung. Dringend er-

forderlich ist auch eine Perspektive für 

nachwachsende Rohstoffe und die Bio-

energie, mit der die großen Klimaschutz-

potenziale in diesem Bereich genutzt 

werden können. Stattdessen stellt der 

Entwurf große Teile der Landwirtschaft 

in Frage und setzt die Existenz vieler 

bäuerlicher Betriebe aufs Spiel“, unter-

strich der DBV-Präsident. „Allein in der 

deutschen Landwirtschaft könnte dieser 

Klimaschutzplan 2050 nach überschlä-

gigen Berechnungen des DBV zu einem 

Verlust an Nettowertschöpfung in Höhe 

von bis zu 9 Milliarden Euro jährlich füh-

ren. Zusätzlich wären rund 200.000 Ar-

beitsplätze gefährdet, wenn diese Pläne 

des BMUB Realität werden würden“, 

stellte Rukwied dar. Die Umsetzung des 

derzeit diskutierten Entwurfs zum deut-

schen Klimaschutzplan 2050 würde also 

gravierende Einschnitte für die Land- und 

Forstwirtschaft mit sich bringen. Grund 

seien vor allem die Forderungen im Kli-

maschutzplan zur radikalen Abstockung 

der Tierbestände, zur Wiedervernässung 

von Mooren und Umwidmung von Flä-

chen sowie zu Umschichtungen in der 

Förderung.

„Zudem darf sich Deutschland als Schritt-

macher beim Klimaschutz nicht von Eu-

ropa und dem Rest der Welt abkoppeln. 

Dies würde nur die Verlagerung von 

Emissionen nach sich ziehen und dem 

Klima nicht helfen.“ Der Bauernpräsident 

verwies auf die am Vortag veröffentlich-

ten Vorschläge der EU-Kommission zur 

Umsetzung des Pariser Klimaschutzab-

kommens. Demnach könne wirksamer 

Klimaschutz sehr wohl die Sonderrolle 

der Landwirtschaft zur Ernährungssi-

cherung berücksichtigen, so wie in den 

Pariser Beschlüssen vorgesehen. Die 

Vorschläge der Kommission sehen im 

Gegensatz zum Konzept des BMUB kei-

ne separaten Reduktionsziele von Treib-

hausgasen für die Landwirtschaft vor. 

Zudem wird die Möglichkeit eröffnet, die 

Leistungen der Land- und Forstwirtschaft 

für den Klimaschutz durch Bindung von 

CO
2
 in Böden und Wald anzurechnen.

Rukwied stellte in der Pressekonferenz 

eine gemeinsame Erklärung von 9 Ver-

bänden der Land-, Forst- und Ernäh-

rungswirtschaft zum Klimaschutzplan 

2050 vor. Darin warnen die Organisati-

onen vor den gravierenden Folgen des 

Entwurfs des Bundesumweltministeri-

ums und schlagen geeignetere Maßnah-

men zum Klimaschutz vor. Die Verbände-

erklärung unterzeichneten der Deutsche 

Bauernverband, die Arbeitsgemeinschaft 

Deutscher Rinderzüchter, die Arbeitsge-

meinschaft Deutscher Waldbesitzerver-

bände, der Deutsche Raiffeisenverband, 

die Union zur Förderung von Öl- und 

Proteinpflanzen, der Verband der Land-

wirtschaftskammern, der Zentralverband 

der Deutschen Geflügelwirtschaft, der 

Zentralverband der Deutschen Schwei-

neproduktion und der Zentralverband 

Gartenbau.

Die gemeinsame Positionierung der Ver-

bände zum Entwurf des Klimaschutz-

plans 2050 des Bundesumweltministeri-

ums finden Sie hier: bit.ly/2atbaHr
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(VDB) Biokraftstoffindustrie: neue Strategie der EU-Kommission erschwert 
Klimaschutz im Verkehrssektor

„Mit ihrer am 20. Juli 2016 veröffentlich-

ten Mitteilung zur Strategie für emissi-

onsarme Mobilität setzt die Europäische 

Kommission die bisherigen Erfolge ihrer 

Klimapolitik ohne Not aufs Spiel“, sagte 

Elmar Baumann, Geschäftsführer des 

Verbandes der Deutschen Biokraftstoff-

industrie (VDB). Nach dieser Strategie 

will die Kommission, dass die bisher im 

Markt befindlichen Biokraftstoffe in der 

Zeit nach dem Jahr 2020 durch Biokraft-

stoffe der so genannten 2. Generation er-

setzt werden. Bisher gibt es jedoch keine 

nennenswerten Mengen von Biokraft-

stoffen der 2. Generation im Markt. „Die 

EU-Kommission übersieht völlig, dass 

1. und 2. Generation bei Biokraftstoffen 

zusammengehören – eine 2. Generati-

on wird es ohne die 1. gar nicht geben“, 

sagte Baumann. „Auf den fundamentalen 

Beitrag der markteingeführten Biokraft-

stoffe zum Klimaschutz im Straßenver-

kehr zu verzichten und die Investitionen 

in Landwirtschaft, Logistik und Produkti-

on zu entwerten ist das Letzte, was sich 

die Europäische Kommission angesichts 

der Herausforderungen bis 2030 leisten 

kann.“ In der Mitteilung behauptet die 

Kommission, dass mit der neuen Stra-

tegie das Ziel verbunden sei, Unterneh-

mern Investitionssicherheit zu bieten. 

„Wenn die Kommission den im Markt 

befindlichen Biokraftstoffen die Unter-

stützung in Form der Anrechnung auf 

Klimaziele entziehen will, dann bedeutet 

dies das genaue Gegenteil von Investiti-

onssicherheit. Es gibt kein Unternehmen, 

das bei solch wankelmütiger Politik das 

Risiko eines weiteren Investments, dies-

mal in fortschrittliche Biokraftstoffe, auf 

sich nehmen würde“, sagte Baumann. 

„Das Ziel der Kommission, einen emissi-

onsarmen Verkehr zu erreichen, würde 

durch die jetzt vorgelegte Strategie weit 

verfehlt“, sagte Baumann. Biodiesel und 

Bioethanol seien die einzigen in größe-

rem Umfang vorhandenen Alternativen 

zu fossilen Kraftstoffen. „Wenn man den 

im Markt befindlichen Biokraftstoffen 

die Unterstützung entziehen will, hat das 

also fatale Folgen für die Klimabilanz des 

Verkehrssektors, weil fast ausschließlich 

fossile Energie benutzt würde“, so Bau-

mann. Die Kommission habe darüber 

hinaus keinerlei Vorschlag, mit welchem 

Kraftstoff der Lkw-Verkehr nach 2020 

fahren soll. „Speziell hier bieten sich hö-

here Beimischungen von Biokraftstoffen 

als eine Lösung an“, sagte Baumann.

Biokraftstoffverbrauch in der EU sinkt 2015 leicht

Wie der EUWID Informationsdienst „Neue 

Energie“ berichtet, ist der Biokraftstoff-

verbrauch in der EU im Jahr 2015 im 

Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent ge-

sunken. Das geht laut EUWID aus ersten 

Schätzungen des europäischen Marktfor-

schungsinstituts EurObserv‘ER im Bio-

kraftstoff-Barometer hervor. Nachdem 

der Verbrauch im Jahr 

2013 erstmals rückläu-

fig war, erholte er sich 

den Angaben zufolge 

im Jahr 2014 zunächst, 

um 2015 wieder leicht 

zu fallen. Im EU-Ver-

kehrssektor wurden 

damit im vergange-

nen Jahr 14 Mio. Ton-

nen Rohöläquivalent 

(Mtoe) nachgefragt.

Grund für den leich-

ten Rückgang sei die 

Verringerung des Biodieselverbrauchs 

um 2,4 Prozent, während der Bioetha-

nolverbrauch um 0,8 Prozent gestiegen 

sei. Damit komme Biodiesel aber immer 

noch auf einen Gesamtanteil von knapp 

80 Prozent. Das liegt EurObserv‘ER zu-

folge daran, dass in Europa Dieselmoto-

ren den Verkehrsbereich dominieren. Der 

restliche Anteil entfällt fast vollständig auf 

Bioethanol, während Biogas einen Anteil 

von 1,1 Prozent bzw. 150 ktoe erreicht. 

Der Verbrauch von Pflanzenöl im Ver-

kehrssektor ist nur noch marginal. Erste 

Schätzungen von EurObserv‘ER zeigen, 

dass 2015 rund 12,9 Mtoe als nachhaltig 

zertifizierte Biokraftstoffe hergestellt wur-

den, was rund 92 Prozent des Gesamtver-

brauchs entspricht. Die Diskrepanz erklärt 

sich durch das Versagen Spaniens, im 

Jahr 2015 die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen zur Zertifizierung von Biokraft-

stoffen zu implementieren. Allerdings sei 

davon auszugehen, dass der spanische 

Biokraftstoffverbrauch im laufenden Jahr 

im Einklang mit der Nachhaltigkeitserfor-

dernissen der EU-Richtlinie zum Ausbau 

der erneuerbaren Energien (RED-Richtli-

nie) stehen wird, da bereits ein königlicher 

Erlass verabschiedet worden sei.
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Studie: Sichere Nahrungsmittelversorgung auch durch Biokraftstoffe

Der weltweite Hunger kann dadurch be-

kämpft werden, dass nachhaltig herge-

stellte Biokraftstoffe genutzt werden. Bio-

energie konkurriert nicht zwangsläufig mit 

der Lebensmittelherstellung um Land, im 

Gegenteil: Es muss ein gemeinsamer An-

satz entwickelt werden, um Agrarrohstoffe 

für verschiedene Nutzungen sinnvoll einzu-

setzen. Zu diesen Ergebnissen kommt ein 

vor kurzem von weltweit führenden For-

schungsinstituten veröffentlichter wissen-

schaftlicher Aufsatz mit dem Titel „Reconci-

ling food security and bioenergy: priorities 

for action“. Demnach haben in der Ver-

gangenheit vereinfachende Analysen und 

Schlagzeilen über Biokraftstoffe Öffentlich-

keit und Politik in die Irre geführt. Diese Bei-

träge waren möglicherweise gut gemeint, 

haben aber die tatsächlichen Ursachen für 

Hunger nicht benannt. Deshalb sind die 

großen Chancen der Bioenergie zur Pro-

blemlösung lange Zeit nicht berücksichtigt 

worden. „Die jetzt veröffentlichte Studie 

stellt die Diskussion um Biokraftstoffe vom 

Kopf auf die Füße. Biokraftstoffe können 

zur Hungerbekämpfung beitragen, indem 

zum Beispiel Landwirtschaft, Lagerung und 

Logistik verbessert werden. Die Nachfrage 

nach Biokraftstoffen stabilisiert Agrarprei-

se und bietet Einkommen in der Landwirt-

schaft des globalen Südens. Nachhaltig 

hergestellte Biokraftstoffe sind deshalb ein 

unverzichtbarer Baustein, um sowohl die 

Klimaschutz- als auch die Nachhaltigkeits-

ziele der Bundesregierung zu erreichen“, 

sagte Elmar Baumann, Geschäftsführer 

des Verbandes der Deutschen Biokraft-

stoffindustrie (VDB). Die Verfasser der Stu-

die arbeiten an Forschungsinstituten wie 

dem International Food Policy Research In-

stitute (IFPRI), dem Imperial College, dem 

Stockholm Environment Institute (SEI), 

dem Oak Ridge National Laboratory und 

der Weltbank. Das IFPRI hatte für die EU-

Kommission bereits früher zu Biokraftstof-

fen geforscht. „Es ist erfreulich, dass sich 

renommierte Institute wie das IFPRI positiv 

zu Biokraftstoffen äußern. Die Ergebnisse 

der Studie sollte die EU-Kommission in ihre 

Überlegungen für die Zeit nach dem Jahr 

2020 einbeziehen, denn es zeigt sich, dass 

die Biokraftstoffproduktion weltweit günsti-

ge Effekte gerade für die Hungernden ha-

ben kann“, so Baumann.

Die Wissenschaftler stellen fest, dass die 

Preisspitzen in den Jahren 2007/08 und 

2011/12 auf den Weltagrarmärkten unter 

anderem aufgrund hoher Erdölpreise, star-

kem Wirtschaftswachstum und damit ein-

hergehenden steigenden Preisen zustande 

kamen. Biokraftstoffe spielten, anders als 

vielfach behauptet, keine Rolle. Die Autoren 

erläutern, dass die einige Jahre bestehen-

de Korrelation zwischen Nahrungspreisen 

und Biokraftstoffproduktion inzwischen be-

endet ist, denn die Nahrungspreise sinken, 

während die Biokraftstoffherstellung weiter 

ausgebaut wurde. Diese Korrelation haben 

einige Kritiker von Biokraftstoffen irrtüm-

lich mit einer Kausalität verwechselt. Die 

Wissenschaftler verweisen darauf, dass 

es die schlimmsten Hungerkatastrophen 

der Vergangenheit regelmäßig nach einer 

Periode niedriger Weltagrarpreise gab. 

Gleichwohl behaupten die Gegner von Bio-

diesel und Bioethanol immer wieder, dass 

Biokraftstoffe die hohen Weltagrarpreise 

in den Jahren 2007/08 und 2011/12 aus-

gelöst und dadurch Millionen Menschen in 

den Hunger etrieben hätten. Durch diesen 

unzutreffenden Verweis auf Biokraftstoffe 

als Grund für den Hunger wurden effekti-

ve Maßnahmen zur Hungerbekämpfung 

verhindert, erläutern die Wissenschaftler. 

„Es ist bitter zu sehen, welche Folgen die 

unreflektierten Fehleinschätzungen vieler 

Biokraftstoffgegner hatten: Sie haben eine 

Verbesserung der Nahrungsmittelver-

sorgung in Ländern verhindert, die unter 

Hunger leiden. Wahrscheinlich ungewollt 

haben sie auch noch dafür gesorgt, den 

Marktanteil fossiler Kraftstoffe zu schüt-

zen“, sagte Baumann.

In ihrer Arbeit sprechen sich die Autoren 

dafür aus, dass Verallgemeinerungen un-

terbleiben sollten, wonach Biokraftstoffe als 

„gut“ oder „schlecht“ für die Nahrungsmit-

telversorgung eingestuft werden. Vielmehr 

sollte nach einem Weg gesucht werden, 

wie Biokraftstoffe zu Entwicklungszielen 

beitragen können – unter anderem zur 

Ausrottung des Hungers. Dabei sei die 

jeweilige lokale Situation maßgeblich. Ins-

besondere in ländlichen Regionen könnten 

nachhaltig produzierte Biokraftstoffe dazu 

beitragen, Energiearmut, schlechte Ein-

kommensverhältnisse und Hunger gleich-

zeitig zu bekämpfen.


